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8 I Rechtsprechung
I Reta Caspar

y Schweizer Bundesgericht

Rechtsprechung zu Schule und Religion

In seinem jüngsten Entscheid zum Kopftuch an der Volksschule hat das Bundesgericht seine bisherige Rechtsprechung im
Bereich Schule und Religion zusammengefasst. Wir geben diese hier in gestraffter Form an unsere Leserinnen und Leser weiter.

Obligatorischer Schwimmunterricht
Während das Bundesgericht 1993 einem muslimischen Mädchen
die Befreiung vom obligatorischen Schwimmunterricht aus
religiösen Gründen zugestand (BGE 119 la 178), wies es die
Gesuche zweier muslimischer Knaben zurück, sie seien vom
Schwimmunterricht zu dispensieren, weil ihnen der Anblick
von aus der Sicht ihres Glaubens nicht hinreichend bekleideten
Mädchen im Schwimmunterricht und der damit einhergehende
Bruch mit ihrer Religion nicht zuzumuten sei (BGE 135 I 79).
Das Bundesgericht erkannte zwar einen Eingriff in den Schutzbereich

der Glaubens- und Gewissensfreiheit der beiden
Beschwerdeführer. Indessen erachteteesdasöffentliche Interesse
und die Aufgabe der Schule, den sozialen Einbindungsprozess
durch die Teilnahmeanden Unterrichtsfächern inklusiveSport-
unterricht durchzusetzen, als höherrangig (BGE 135 I 79). Das

Bundesgericht bestätigte diese Praxis mit Urteil 2C_666/2011
vom 7. März 2012, welches den gemischtgeschlechtlichen
Schwimmunterricht von neun- bzw. siebenjährigen Mädchen
zum Gegenstand hatte.
Sodann erachtete es die Rechtsprechung als zulässig, eine
Schülerin muslimischen Glaubens zur Teilnahme am
getrenntgeschlechtlichen Schwimmunterricht in einem nicht eng
anliegenden, Arme und Beine abdeckenden Badegewand mit
integrierter Kopfbedeckung zu verpflichten (2C_1079/2012
vom 11. April 2013, Burkini).

Singen von christlich geprägten Liedern
Kindern von Angehörigen der palmarianisch-katholischen
Kirche war das Singen von christlich geprägten Liedern sowie
die Teilnahme an Schulausflügen auch an religiös konnotierte
Stätten zumutbar, solangeentsprechendeTätigkeiten nichtals
bekenntnishafte Akte erschienen. So hielt das Bundesgericht
fest, Kinder dürften vor Weihnachten oder zu Ostern zwar
nicht verpflichtet werden, religiöse Lieder zu singen, wenn dies
einem glaubensmässigen Akt gleich komme; hingegen verleihe
Art. 15 BV grundsätzlich keinen Anspruch darauf, nicht mit den
religiösen Handlungen anderer - auch religiösen Gesängen -
konfrontiert zu werden (Urteil 2C_724/2011 vom 11 .April 2012).

Yoga-Übungen im Unterricht
Die Durchführung von Yoga-Entspannungsübungen im Kindergarten

Unterricht erachtete das Bundesgericht als einen Eingriff
in die negative Religionsfreiheit der sich als gläubige Christen
bezeichnenden Eltern des Kindes. Da die Übungen indessen
motorisch-akrobatisch praktiziert wurden und von keiner
Vermittlung von religiösen Glaubensinhalten begleitet waren,
waren sie-auch unter Berücksichtigung der Gestaltungsfreiheit
der Lehrperson für den Unterricht-von den Eltern hinzunehmen

(Urteil 2C_897/2012 vom 14. Februar 2013).

Aufklärungsunterricht
Die Verpflichtung zur Teilnahme an einem reaktiv angelegten
Aufklärungsunterricht in der öffentlichen Schule (Primarschule
und Kindergarten) bedeutete zwar einen Eingriff in die Glaubens-

und Gewissensfreiheit der Eltern, war indessen mit den
damit verfolgten öffentlichen Interessen (u. a. Gesundheitsschutz,

Prävention vor sexuellen Übergriffen bzw. Schutz der
Persönlichkeit) zu rechtfertigen (Urteil 2C_132/2014 vom 15.
November 2014).

Religiöse Feiertage
Im Kontext der öffentlichen Schule bestätigte das Bundesgericht
sodann wiederholt, dass Schülerinnen und Schülern an religiösen

Feiertagen, etwa an Ostern oder am Sabbat, ein Freitag
zu gewähren sei (BGE 134 I 114 [Chiesa cristiana awentista]);
ebenso sei für Prüfungen an einem religiösen Feiertag ein
Wiederholungstermin anzubieten (BGE 134 1114).

Generelle Unterrichtsbefreiung
Das Bundesgericht bewertet das öffentliche Interesse am
Schulbesuch und der Integration der Schülerinnen und Schüler
stets als von besonderer Wichtigkeit, sodass Ersuchen um eine
generelle Unterrichtsbefreiung von einzelnen Fächern aus
religiösen Gründen insbesondere in neuerer Zeit in der Regel
abgelehntwurden (Urteile2C_132/2014vom 15. November2014
betreffend Aufklärungsunterricht; 2C_724/2011 vom 11. April
2012 betreffend Lieder singen und Schulausflüge;2C_897/2012
vom 14. Februar 2013 betreffend Yoga-Übungen; anders noch
BGE 119 la 178 betreffend Schwimmunterricht).

Religiöse Insignien an Lehrpersonen und Gebäuden
Hinsichtlich der Verwendung von Insignien durch die Schule
bzw. die Lehrpersonen hat das Bundesgericht im Jahr 1990 das
Anbringen eines Kruzifixes im Schulzimmer einer Primarschule
als im Widerspruch zur staatlichen Neutralitätspflicht stehend
gewertet. Es begründete dies damit, das Symbol könne -
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Schülerinnen und
Schüler religiös noch nicht mündig waren - den Eindruck
erwecken, die Lerninhalte würden durch die Schule christlich
geprägt vermittelt (BGE 116 la 252).
1997 hat es das Bundesgericht als für die Wahrung des
Religionsfriedens geboten und verhältnismässig erachtet, einer
Lehrerin in einer öffentlichen Schule das Tragen des Kopftuchs
zu verbieten (BGE 123 1296; vgl. auch den Entscheid des EGMR
Lucia Dahlab gegen die Schweiz).

Kopftuchtragende Schülerin
Im Fall einer Schülerin, dervon einer Schule des KantonsThurgau
untersagt worden war, während des Unterrichts aus religiösen
Gründen ein Kopftuch zu tragen, stellte das Bundesgericht
bereits wegen einer fehlenden gesetzlichen Grundlage einen
Verstoss gegen die Verfassung fest (BGE 139 I 280).

Im Fall St. Margrethen hielt das Bundesgericht sodann am 11.
Dezember 2015 fest: Der Schutzbereich der Glaubens- und
Gewissensfreiheit bestimmt sich im Kern nach subjektiven
Gesichtspunkten. Daher ist es für die Prüfung des Eingriffs nicht
relevant, ob und inwieweit die Eltern und ihr Kind andere der
Schulbehörde bekannte Praktiken verfolgen oder nicht. Es kann
für den Eingriff in den Schutzbereich des G rund rechts nicht auf
das Vorbringen ankommen, dass die Mehrheit der Anhängerinnen

des islamischen Glaubens in der Schweiz keine
Kopfbedeckung trage, und der Eingriff kann auch nicht aufgrund des
Umstands ausgeschlossen werden, dass die Frage, inwieweit
die Regeln des islamischen Glaubens die Verschleierung für
Frauen überhaupt gebieten oder nicht, selbst umstritten ist.
Das Verbot des Tragens des Kopftuchs bewirkt einen Eingriff
in den Schutzbereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit der
Schülerin bzw. ihrer Eltern als Erziehungsberechtigten. Eingriffe
in die Glaubens-und Gewissensfreiheit und Beeinträchtigungen
von religiösen Gepflogenheiten sind nur zulässig, wenn sie die
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Voraussetzungen zur Einschränkung von Grund rechten erfüllen.
Sie müssen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, durch
ein öffentliches Interesse oder den Schutz von Grundrechten
Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig sein.
Der Kerngehalt der Glaubens- und Gewissensfreiheit ist unan-
tastbar(Art. 36 Abs.4 BV). Den unantastbaren Kernbereich dieses
Grundrechts betrifft das Tragen eines Kopftuchs aus religiösen
Gründen allerdings nicht. Es darf unter den Voraussetzungen
von Art. 36 BV eingeschränkt werden (BGE 134 I 56).

Gesetzliche Grundlage
Art. 14 Abs. 2 der Schulordnung der Schulgemeinde St.
Margrethen war im aktuellen Fall als formell-gesetzliche Grundlage
nicht bestritten, weil sie dem fakultativen Referendum unterstand.

Die Einschränkungen der Glaubens- und Gewissensfreiheit

der Schülerin muss sodann durch ein öffentliches Interesse
oder den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt und
verhältnismässig sein (Art. 36 BV).

Öffentliches Interesse
Im öffentlichen Interesse kann eine Schule von Schülerinnen
und Schülern verlangen, irritierende oder anstössige Kleidung
zu vermeiden. Der Beweggrund, religiöse Symbole zu tragen,
wird jedoch in der Regel nicht darin liegen, irritierende
Kleidung zu tragen, sondern sich religionskonform zu kleiden. Es

besteht auch ein öffentliches Interesse daran, dass vom Tragen
religiöser Symbole einzelner Schülerinnen und Schüler kein
Druck auf Mitschülerinnen und Mitschüler entsteht, solche
ebenfalls zu tragen. Umgekehrt reicht der Grundrechtsschutz
gegenüber Dritten jedoch nicht so weit, dass er einen Anspruch
vermitteln könnte, mit keinen fremden Glaubensbekenntnissen
konfrontiert zu werden
Soweit die Schule die Schülerinnen und Schüler optimal fördern
und auf den Berufsalltag vorbereiten möchte, ist dies ebenfalls
als öffentliches Interesse anzuerkennen und soweit die staatliche

Neutralitätspflicht einer öffentlichen Schule dem
Religionsfrieden dienen soll, kommt sie als öffentliches Interesse für
eine Einschränkung desTragens religiöserSymbole in Betracht.
Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein weiteres gewichtiges
öffentliches Interesse und erstreckt sich auf sämtliche Belange
des Zusammenlebens. DadasTragendes islamischen Kopftuchs
eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Rolle der Frau in
der Gesellschaft und in der Familie jedoch nicht von Vornherein
ausschliesst, rechtfertigt dieses Argument keine ausnahmslose
Durchsetzung des Kopfbedeckungsverbots. Vielmehr ist das
öffentliche Interesse an der Gleichstellung anhand der konkreten
Umstände des Eingriffs in die Glaubens- und Gewissensfreiheit
zu gewichten.
Verhältnismässigkeit
Das Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche

Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder
privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich
ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der
Grundrechtseinschränkung alszumutbarerweist-in sachlicher,
räumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht.
Es stellt sich zunächst die Frage, ob das Kopftuchverbot
gegenüber der Schülerin geeignet ist, die staatliche Neutralität
der Schule zu gewährleisten. Das Bundesgericht hat kürzlich
festgehalten, dass die Regelung im Kanton Genf vor dem

Hintergrund einer laizistischen Tradition beurteilt wurde (BGE
139 I 280); einem solchen Staatsverständnis folgt der sich zu
christlich-humanistischen Grundsätzen bekennende Kanton
St. Gallen nicht (Art. 1 Abs. 2 KV/SG; Art. 3 Abs. 1 VSG/SG). Die
Regelung im Kanton Genf war zudem ausschliesslich auf die
Lehrpersonen ausgerichtet. Nicht von der Bestimmung betroffen

waren die Schülerinnen oder Studentinnen, deren religiöse
Überzeugung nach dem Genfer Gesetz gerade geschützt werden

sollte. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit enthält zwar
die Verpflichtung des Staates zu religiöser und konfessioneller
Neutralität. Mit dem Auftrag an die öffentlichen Schulen, diefür
sie handelnden Lehrpersonen zu Neutralität und konfessioneller
Gleichbehandlung anzuhalten, geht jedoch nicht (auch) eine
entsprechende Verpflichtung der Benutzereinher: Schülerinnen
und Schüler sind -jedenfalls solange siedurch ihreGrundrechts-
ausübung die Grundrechte Dritter nicht in unzulässigerWeise
beeinträchtigen - keiner Neutralitätspflicht unterworfen. Mit
der Zulassung des Tragens eines religiösen Symbols durch eine
Schülerin ist namentlich keine Identifizierung der öffentlichen
Schule bzw.desStaatesmiteinem bestimmten Glauben verbunden.

Die Neutralitätspflicht der Behörden ist nicht geeignet,
ein allgemeines Kopfbedeckungsverbot für Schülerinnen und
Schüler zu begründen.
Das Tragen des Kopftuchs als verpflichtend empfundenes
religiöses Bedeckungsgebot stellt als solches kein «rücksichtsloses
Verhalten» dar, und mit einer das Gesicht nicht verhüllenden
Kopfbedeckung (Hijab) ist auch die Kommunikation der Schülerin

mit den Lehrpersonen in keiner Weise beeinträchtigt.
Insofern ist das Kopftuchverbot nicht geeignet, den Pflichten
aus dem Sonderstatus - das kooperative und rücksichtsvolle
Verhalten der Schülerin zur Erfüllung des Bildungsauftrags -
zu erreichen.
Ebenso, wie ein gläubiger Schüler nicht verlangen kann, dass
die Mitschülerinnen und Mitschüler anderen Glaubens ihren
Körper entsprechend seinen religiösen Bekleidungsvorschriften
verhüllen (vgl. BGE 135 I 79), ist es Mitschülern zuzumuten,
das Tragen von religiösen Symbolen durch die Mitschülerin
hinzunehmen. Durch die Wahrnehmung anderer
Glaubensbekenntnisse oder anderer Weltanschauungen werden
individuelle Glaubensbekenntnisse in aller Regel relativiert und
ausgeglichen. Das Recht zur Kindererziehung in religiöser und
weltanschaulicher Hinsicht liegt sodann bei den Eltern (Art. 303
Abs. 1 ZGB). Es ist Aufgabe der Eltern, ihren Kindern diejenigen
Überzeugungen in Glaubens- und Weltanschauungsfragen zu
vermitteln, die siefür richtig halten (Urteil 2C_132/2014 vom 15.
November 2014), umgekehrt können sie ihre Kinder von
Glaubensüberzeugungen fernhalten, die ihnen unrichtig erscheinen.
Die schulische Neutralität im Sinne eines für verschiedene
Bekenntnisse offenen Umfelds stützt sich hierauf, ebenso die
im Bildungsauftrag enthaltene Aufgabe der Integration aller
Kinder in die Vermittlung der Lerninhalte (BGE 135 I 79 E. 7.2
S. 89; vgl. hiervor E. 3.2). Ein Zwang für andere Schülerinnen
und Schüler, in eine religiöse Handlung einbezogen zu werden,
liegt durch das Tragen eines Kopftuchs durch eine Mitschülerin
nicht vor (Art. 15 Abs. 4 BV). Die Grundrechte der anderen
Kinder und Eltern erfordern gestützt auf die vorgebrachten
Umstände kein allgemeines Kopfbedeckungsverbot.
Schliesslich liegtdurch dasTragen des religiösen Symbolsweder
eine Ungleichbehandlung noch eine unzumutbare Beeinträchtigung

der Mitschülerinnen und Mitschüler vor.

Mit Blickauf allegeltend gemachten öffentlichen und privaten
Interessen ist der Schülerin der Eingriff, aufdasals verpflichtend
empfundene religiöse Bedeckungsgebot zu verzichten, nicht
zuzumuten. In einer öffentlichen Schule, die für atheistische,
aber auch verschiedene religiöse Bekenntnisse offen ist,
erweist sich das Kopftuchverbot - so schon die Vorinstanz - als
unverhältnismässig (Entscheid 2C_121/2015).
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